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Bericht 
'des HandelSausschusses 

über die Regierungsvorlage (363 der Bei~ 
lagen): Bundesgesetz über die Änderung und 
Ergänzung gesetzlieher: Vorschriften auf dem 
Gebiete des gewerblichen Rechtsschutzes 

(Gewerbl. Rechtsschutz-Novelle 1951). 

Der Nationalrat hat in seiner Sitzung vom, 
9. Mai 1947 drei Regierungsvorlagen, und zwar 
das Patentschuti-überleitungsgesetz, BGBl. 
Nr. 123, die Musterschutzrechtsnovelle 1947, 
BGBl. Nr. 124, und das Markenschutz-Über
leitungsgesetz, BGBl. Nr. 125, verabschiedet, 
durch welche die österreichische Rechtsordnung 
auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes 
wiederhergestellt wurde. 

In der Praxis der abgelaufenen vier Jahre hat 
sich nun unter dem Gesichtspunkt der inter
nationalen Rechtsentwicklung wie auch vom 
Standpunkt der österreichischen Wirtschaft das 
Bedürfnis ergehen, verschiedene Anderungen und 
Ergänzungen gesetzlicher Bestimmungen auf dem 
Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes durch
zuführen, die - durchwegs gestützt auf Anre
gungen und Vorschläge der interessierten Wirt
schaftskreise .- in der vorliegenden Novelle 
ihren Niederschlag finden, 

Unter den A n der u n gen des P a t e n t- , 
g es e t z e s, ist vor allem die weitgehende An
passung- der Zustellungsvorschriften an die Zu
stellungsvorschriften des A VG, 1950 hervorzu
heben, wodurch für' das gesamte Verfahren vor 
d~m Patentamt ein erster Schritt zur Verein
heitlichung aller Verfahrensvorschriften ifll Sinne 
der gefordertenVerwaltungsreform getan wird. 
Daneben ist noch die zur Herstellung der über
einstimmung mit den bezüglichen Bestimmungen 
des Pariser Unionsvertrages zum Schutze ( des 
gewerblichen Eigentums notwendig gewordene 
Änderung der Bestimmungen über die Erfinder
nennung zu erwähnen, woaurch nunmehr j e der 
Urheber einer Erfinqung einen Anspruch auf Er
findernennung hat. 

Die bemerkenswerteste And~rung des P a
t e 11 t s c hut z ~ übe r I e 'i t u 11 g S g e set z e s 
ist die Erstreckung der Frist zur Abgabe einer 

/ 

Prioritätserkläru11g. Diese im Interesse der öster
reichischen Wirtschaftskreise gelegene Begünsti~ 
gung gilt jedoch für Ausländer nur unter der 
Voraussetzung der Gegenseitigkeit. Durch eine 
weitere Anderung dieses Gesetzes wird die Zah
lung einer Vergütung durch den Zwischen
benützer eines wiederhergestellten ReChtes 
z w i n g e'n d vorgeschrieben, um im Verhältnis' 
zum' Ausland Gegenseitigkeit zu schaffen, die es 
Österreichischen Patentinhabern ermöglicht, bei 
Wiederaufleben ihrer Schutzrechte im Ausland 
vom ausländischen Zwischenbenützer eine Ent
schädigung zu erhalten. 

In da~ M a r k e n s c hut z g e set z wurde 
auf Anregung des Bundesministeriums für so
ziale Verwaltung, das Zeichen der Weltgesund
heitsorganisation vor der Registrierung als Marke 
durch hiezu nicht Berechtigte zu schützen, vor
sorglich eine Verordnungsermächtigung einge
baut, die es gestattet, 'allen Zeichen internatio
naler Organisationen, denen tlsterreich als Mit
glied angehört, erforderlichenfalls den Schutz 
des Gesetzes zu sichern. 

Die ,weit:tus wichtigste Anderung des Ge
setzes aber ist die l\nderung des Systems der 
Ahnlichkeitsprüfung der Marken im Hinblick 
auf 'deren bevorstehende Wiedereinführung. 
Während das im Gesetz verankerte System die 
Verständigung der, älteren Rechtsbesitzer wie 
auch des Schutzrechtwerbers erst nach der Re
gistrierung seiner 'Marke vorsieht, gibt es ein 
andere, System, das - wie zum Beispiel nach 
dem Deutschen Warenzeichengesetz ~ diese 
Verständigungen bereits vor der Registrierung 
der Marke eines Schutzrechtwerbers vorsieht und 
den älteren Rechtsbesitzern das Recht des Wider
spruches eröffnet. Beide Systeme haben gewisse 
Mängel an sich, welche im Interesse des für die 
Wirtschaft notwendigen Rechtsbestandes der 
Marken vermieden werden sollen. Im Widerstreit 
der Meinungeri über die Vor- und Nachteile 
beider Systeme bringt nun der vorliegende Ent
wurf eine Lösung, welche unter Vermeidung 
der beiden Systemen anhaftenden Nachteile ihre 
Vorteile weitestgehend in sich vereinigt, wi,e auch 
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in der Stellungnahme der Bundes}{ammer der tre~ungshefugnis der PatentanwäIte und über: das 
gewerblichen W.irtschaft zur vorliegendep No-Verbot. der WinkelschreiherClzu erwähnen, 
velle ausdrücklich anerkannt wird. durch welche die Vertretungs befugnis der Pa

In das M a r k e n s c hut z - übe r I e i-
tun g s g e set z wurde eine neue, für die öster
reichischen Inhaber internationaler Marken be
merkenswerte Bestimmung eingebaut, welche 
die rückwirkende Erneuerung internatiori'aler 
Marken in österreich unter der Voraussetzung 
ermöglicht, daß auch andere Staaten österrei
chern gleiche Begünstigungen gewähzen. 

Unter den übrigen im vorliegenden Entwurf 
enthaltenen Bestimmungen ist schließlich noch 
eine Änderung des Bundesgesetzes .über die Ver-

Krippner, 
Beric:hJterstatter. 

tentanwälte erweitert wird. 
Der Handelsausschuß hat die Gewerbliche 

Rechtsschutz-Novelle 19.51 in seiner Sitzung am 
19.. Juli 19.51 in Verhandlung gezogen und un-
verändert angenommen. . 

Der: Handelsausschuß stellt somit -den A n
t rag, der Nationalrat wolle dem von der Bun
desregierung vorgelegten Gesetzentwurf (363 der 
Beilagen) die verfassungsmäßige Zustimmung er
teilen .. 

Wien, am 19.. Juli 19.51. 

Kapsreiter, 
Obmann. 
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